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ACHTUNG: Diese Sportordnung gilt nur im LV-BW und nicht für die Deutsche 
Meisterschaft des BDMP. Dort darf nur nach der jeweils geltenden Sportordnung 
D.14 geschossen werden. 
 
 
 
D.14A Zielfernrohrgewehr 4 .308  (ZG 4 . 308)  
 
Dieser Wettkampf wird wie D.14 Zielfernrohrgewehr 4 (ZG4) durchgeführt,  
jedoch darf nur das Kaliber .308 verwendet werden. 
 
 
 
 
D.14B Zielfernrohrgewehr 4 modifiziert .308  (ZG 4 mod. 308)  
 
Dieser Wettkampf wird wie D.14.13 ZG 4 modifiziert (ZG4 mod.) durchgeführt, 
jedoch darf nur das Kaliber .308 verwendet werden. 
 
 
 
 
D.14C Zielfernrohrgewehr 4 300m (ZG4 KK) 
 
Dieser Wettkampf wird wie D.14 Zielfernrohrgewehr 4 (ZG4) durchgeführt,  
jedoch beträgt die Scheibenentfernung 300m. 
Es darf mit beliebiger Vergrößerung geschossen werden.  
 


